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Entschließung 

des Bundesrates vom 23. Juli 2015 betreffend die Sicherstellung der Länderkompetenz bei 
der Vollziehung des Gentechnik-Anbauverbots-Rahmengesetzes 

angenommen anlässlich der Debatte über den Beschluss des Nationalrates vom 8. Juli 
2015 betreffend Bundesgesetz, mit dem dem Vorschriften über die Untersagung des 
Anbaus von gentechnisch veränderten Organismen (Gentechnik-Anbauverbots
Rahmengesetz) erlassen und das Sortenschutzgesetz geändert werden (673 d.B.) 

Der Bundesminister filr Land- und Forstwirtschaft wird aufgefordert, in der gemäß § 2 Abs. 7 

vorgesehenen Geschäftsordnung zu verankern, dass die Erlassung einer Verordnung nach § 3 Abs. 5 nur 
nach Zustimmung der Vertreter aller Länder erfolgen kann, sowie in Gespräche mit den Ländern mit dem 
Ziel einzutreten, das GVO-Anbauverbot bundesverfassungsgesetzlich als Staatszielbestimmung zu 

verankern. 
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